
HLfGP | IV 2 | Aushang (Staatliche Prüfung)  Seite 1 von 2 | 04.2023 

Hessisches Landesamt 
für Gesundheit und Pflege 
 
 
 
 
 
 

 

AUSHANG 
Staatliche Prüfung im Herbst 2023 für angehende 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

 
Die staatliche Prüfung wird vor dem Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege 

(HLfGP) abgelegt. 

 

Prüfung 

 

Die psychotherapeutische Prüfung besteht aus einer anwendungsorientierten Par-

coursprüfung und einer mündlich-praktischen Fallprüfung. Beide werden getrennt und 

unabhängig voneinander durchgeführt. 

 

Termine 

 

 Die anwendungsorientierte Parcoursprüfung findet voraussichtlich im Zeitraum 

von ca. Mitte bis Ende September 2023 an bis zu vier hessischen Standorten statt. 

 

 Die mündlich-praktische Fallprüfung findet voraussichtlich ab ca. Ende Oktober 

2023 statt. 

 
Der konkrete Prüfungstermin für den jeweiligen Prüfling wird vom HLfGP festgelegt. 

 

Zulassung zur Prüfung 

 

Der Zulassungsantrag ist ausschließlich schriftlich mit dem gültigen Vordruck zu 

stellen. Er ist eigenhändig zu unterschreiben und mit den darin aufgeführten Doku-

menten postalisch einzureichen. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise im Antrag. Der 

Zulassungsantrag ist im Internet unter https://hlfgp.hessen.de/ (Menü „Psychotherapie 

nach der Reform“) abrufbar. 
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Meldeschluss 

 

Der vollständige Antrag nebst vorzulegender Dokumente muss dem HLfGP bis spä-

testens 10. Mai 2023 (Ausschlussfrist) unter der Anschrift 

 

Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege 

- Außenstelle Frankfurt - 

Dezernat IV 2 

Lurgiallee 10 

60439 Frankfurt am Main 

 

zugegangen sein. Der Eingang wird weder schriftlich, noch per E-Mail oder telefonisch 

bestätigt. Eine persönliche Vorsprache und Anmeldung sind nicht möglich. Wir emp-

fehlen, Antrag und Dokumente per Einschreiben einzureichen oder in den Hausbrief-

kasten der Außenstelle Frankfurt am Main einzuwerfen. 

 

Weitere Hinweise 

 

 Wiederholende werden von Amts wegen zu einem neuen Prüfungstermin gela-

den. Ein erneuter Zulassungsantrag ist nicht erforderlich. 

 

 Die Prüfungsanmeldung ist gebührenpflichtig (95 Euro). Der Verwaltungskosten-

bescheid wird zusammen mit dem Zulassungsschreiben beziehungsweise der La-

dung zur anwendungsorientierten Parcoursprüfung versandt. 

 

 

Im Auftrag 

gez.  

Schlesies 


